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Mietende, die nach der letzten
Senkung des hypothekarischen
Referenzzinssatzes vomSeptem-
berzu einem tieferenMietzins be-
rechtigt sind und die Änderung
rechtzeitig beantragt haben,müs-
sen sich gedulden. Die Vermieter
müssen dieMietsenkung auf den
nächstmöglichenUmzugstermin
gewähren. Weil in der Regel im
Mietvertrag drei Monate Kündi-
gungsfrist festgeschrieben sind,
wäre dieser Termin in den meis-
ten Fällen der 31. Dezember.

Dieser ist jedoch in fast al-
len Kantonen als Zügeltag aus-
geschlossen. Grund dafür ist der
Mieterschutz: Niemand soll über
Weihnachten und Neujahr ge-
zwungen sein, seinen Hausrat
packen zumüssen – oder garmit
der Aussicht leben müssen, bald
ohneDachüberdemKopf zu sein.

In einigen Kantonen sinkt
die Miete erst im April
Diese gut gemeinte Regelung
kommt dieMietenden diesesMal
teuerzu stehen.DieVermieter fast
überall in der Schweiz können
die Senkung des Referenzzins-
satzes einenMonat späterweiter-
geben – also vier statt dreiMona-
te nach derAnpassung durch das
Bundesamt fürWohnungswesen.
Teilweise ist es sogarnoch später:
In einigen Fällen gelten längere
Kündigungsfristen.Undwenn im
Mietvertragnichts anderes festge-
schrieben ist, kommt der nächste
kantonale Kündigungstermin zur
Anwendung– invielenKantonen
ist das erst der nächste März.

All das ist rechtens–unddürfte
dieMietenden gegen 20Millionen
Franken kosten.Das zeigt folgen-
deMilchbüchleinrechnung: Ende
2023 – aktuellere Zahlen gibt es
nicht – existierten in der Schweiz
2,4 Millionen Mietverhältnisse.
Die Durchschnittsmiete betrug
1451 Franken. Die Senkung des
Referenzzinssatzes um 0,25 Pro-
zentpunkte führt zu einem Sen-
kungsanspruch von 2,91 Prozent,
also 42 Franken. Gemäss Umfra-
gen ist die Annahme plausibel,
dass 10 bis 20 Prozent der Mieter
von ihrem Recht auf eine Miet-
zinssenkung Gebrauch machen.
Zu berücksichtigen ist zudem,

dass dieAnzahlMieter-Haushalte
und wohl auch deren Mieten seit
Ende 2023 gestiegen sind. In die
andere Richtungwirkt der Effekt,
dass vieleVermieterdieMietzins-
senkungnicht vollständigweiter-
geben, weil sie aufgelaufene Un-
terhaltskosten und die Teuerung
miteinberechnen dürfen.

ZumdrittenMal zum
Nachteil derMieter
DasdritteMal seit Einführungdes
schweizweit einheitlichen Refe-
renzzinssatzes 2008 entgeht den
Mietern wegen dieser Kuriosi-
tät Geld: Bereits 2009 und 2013
senkte der Bund den Referenz-
zinssatz imSeptember. Insgesamt
macht derAusschluss des 31. De-
zember als Zügeltag für Mieter
und Vermieter Dutzende Millio-
nen Franken aus. Bei Geschäfts-

mieten spielt der Mechanismus
eine weniger wichtige Rolle, da
diesemeist derTeuerung statt den
Zinsen angepasst werden.

DerMechanismus könnte auch
in die andere Richtung wirken,
wenn der Referenzzinssatz im
September steigen sollte. Doch
das ist seit 2008 nie passiert. Das
liegt vorallemdaran,dass die Zin-
sen in derSchweiz, und damit der
Referenzzinssatz, seithernurwäh-
rend einer kurzen Phase ab 2022
gestiegen sind. Die Erhöhungs-
schritte fielen jeweils nicht auf den
September. Sollte sich die Natio-
nalbank zuErhöhungen entschei-
den, würde der Referenzzinssatz
steigen und könnten die Vermie-
ter denMietzins anpassen. Dafür
hatte der Gesetzgeber die drei-
monatige Frist derMietzinsanpas-
sungEndeder 1980er-Jahre einge-

führt – bei einerErhöhungkommt
eine zentägige Bedenkfrist hinzu:
Die Mieter sollen die Möglichkeit
haben,dieWohnung zukündigen,
wenn ihnen derMietzins zu hoch
ist.Daran,dass es in gewissenRe-
gionenheute illusorisch seinwür-
de, innert dreierMonate eine neue
bezahlbare Wohnung zu finden,
dachte damals niemand.

Darauf, wann der Referenz-
zinssatz steigt oder sinkt, hat das
Bundesamt fürWohnungswesen
im aktuellen System keinen Ein-
fluss.Es berechnet alle dreiMona-
te denDurchschnitt derZinssätze,
die die Banken auf ihre laufenden
Hypothekenverlangen.DerRefe-
renzzinssatz ist jeweils jenerWert
in Schrittenvon 0,25 Punkten, der
dem Durchschnitt am nächsten
ist. Jetzt liegt er bei historisch tie-
fen 1,25 Prozent.

Referenzzinssatz gesenkt –Mieten sinken nicht
Vorteil für Vermieter Im Herbst hat der Bund den Referenzzinssatz nach unten angepasst.
Normalerweise reduzieren sich die Mieten drei Monate danach. Wegen eines Zügeltermins diesmal nicht.

Die meisten Mieter beantragen die Mietzinssenkung nicht einmal: Hochhäuser in Zürich-Oerlikon. Foto: Urs Jaudas

Zinssatz wieder am tiefsten Punkt

Entwicklung des Referenzzinssatzes und des zugrundeliegenden
Durchschnittssatzes auf Hypotheken seit Einführung des Systems
2008, in Prozent
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Dezember 2011: Änderung der Berechnung des Referenzzinsatzes
auf Basis des Durchschnittszinssatzes.
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